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1.0 Einleitung / Anlass zum Gutachten 

In Korschenbroich ist die Änderung des B-Plans Nr. 10/7 ĂAm Hommelshofñ vorgesehen. Der 

B-Plan wurde bereits im Jahr 1970 aufgestellt, jedoch sind drei Flurstücke der Fläche bislang 

nicht bebaut und weiterhin landwirtschaftlich genutzt worden. Statt einer Bebauung mit fünf 

Einzelhäusern wird auf einer Fläche von 4586 m² aktuell eine erschöpfendere Bebauung mit 

ungefähr drei Doppelhäusern und elf Einfamilienreihenhäusern angestrebt. 

Im Zug des Bebauungsplan-Verfahrens gilt es zu überprüfen, ob von dem Vorhaben 

gesetzlich geschützte Tier- und Pflanzenarten im Sinne des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

betroffen und beeinträchtigt sein können. Die vorliegende Stellungnahme zum Artenschutz 

behandelt diese Thematik.  

Kommen gesetzlich geschützte Arten vor, sind einschlägige, sachgemäße Maßnahmen vor 

Baubeginn durchzuführen. 

2.0 Die Artenschutzprüfung (ASP)  

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

Den Schutz von Tier- und Pflanzenarten, die in ihrem jeweiligen Bestand durch Eingriffe in 

Natur und Landschaft abnehmen und/oder beeinträchtigt werden können, regeln auf 

europäischer Ebene die FFH-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (VS-RL). 

Für die Bundesrepublik Deutschland ist der Artenschutz im Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) verankert. Der Durchführung der Artenschutzprüfung (ASP), hier im Rahmen 

der Bauleitplanungen und baurechtlichen Zulassung von Vorhaben, liegen die §§ 44 und 45 

zu Grunde. 

Auf Länderebene, hier Nordrhein-Westfalen, gelten die Regelungen des BNatSchG 

unmittelbar und die Belange werden über das Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) 

im Einzelnen umgesetzt. 

Die Entwicklung und Realisierung des hier geplanten Vorhabens ist verbunden mit Eingriffen 

in Natur und Landschaft nach §§ 14; 15 BNatSchG und § 30 (1) Absatz 4 LNatSchG NRW, 

bei denen ggf. gesetzlich geschützte, planungsrelevante Arten in ihrem Lebensraum 

betroffen sein können. In NRW wird die Artenschutzprüfung von der Verwaltungsvorschrift 

zum Artenschutz (MKUNLV 2016) geregelt. Ergänzend wirkt die Handlungsempfehlung von 

MWEBWV und MKUNLV (2010). Planungsrelevante Arten sind eine naturschutzfachlich vom 

LANUV begründete Auswahl von Arten, die, soweit sie in Verbindung mit einem Vorhaben 

gefährdet sein können, in einer Prüfung Art- für ïArt ï unterzogen werden sollen. Zu prüfen 
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ist dabei, inwiefern die Art betroffen ist (Anzahl Brutpaare, Wirkfaktoren) und ob sich das 

Eintreten artenschutzrechtlicher Konflikte durch geeignete Vermeidungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen verhindern lässt. 

Nach nationalem und internationalem Recht werden im Wesentlichen folgende 

Schutzkategorien unterschieden: 

¶ Besonders geschützte Arten: Anhang B der Europäischen Artenschutzverordnung, 

Anhang 1 Spalte 2 BArtSchV und alle europäischen Vogelarten 

¶ Streng geschützte Arten: Anhang IV der FFH-Richtlinie, Anhang A der 

Europäischen Artenschutzverordnung; Anlage 1, Spalte 3 der BArtSchV) 

Mit der Stellungnahme zum Artenschutz (Prüfungsstufe 1) ist darzustellen, ob 

planungsrelevante Arten im Plangebiet und seinem Umfeld vorkommen, direkt durch den 

Eingriff betroffen sind oder sein können, und ob die Verbotstatbestände Nr. 1 bis 4, § 44 

Abs. 1 BNatSchG von dem Vorhaben mit der künftigen Bebauung direkt berührt werden 

können. 

Verbot Nr. 1: Wild lebende Tiere, hier der besonders geschützten Arten, dürfen 

nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. Dies gilt auch für 

die arteigenen Entwicklungsformen.  

Verbot Nr. 2: Wild lebende Tiere, hier der streng geschützten Arten und der 

europäischen Vogelarten, dürfen während der Fortpflanzungs-, 

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 

nicht so erheblich gestört werden, dass sich damit der 

Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Verbot Nr. 3: Es ist nicht erlaubt, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 

wildlebender Tiere, hier der besonders geschützten Arten, aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

Verbot Nr. 4: Es nicht erlaubt wildlebende Pflanzen, hier der besonders 

geschützten Arten, oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, sie selbst oder ihre Standorte zu schädigen oder 

zu zerstören. 

 

¶ Unvermeidbare Beeinträchtigungen 

Soweit ein Vorhaben nach BauGB und LNatSchG NRW genehmigungsfähig und als zulässig 

gelten kann, aber dennoch mit unvermeidbaren Beeinträchtigungen für planungsrelevante 

Tier- und Pflanzenarten verbunden sein sollte, gilt es heraus zu stellen, ob die ökologischen 
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Funktionen der von dem Eingriff bzw. Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt werden (Sonderregelung im 

Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG). 

Zur Erhaltung der ökologischen Funktion sind vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-

Maßnahmen; CEF = continuous ecological functionality) durchzuführen bzw. bedarf es einer 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG: 

Die für Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Behörden sowie im Fall 

des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt für Naturschutz können von 

den Verboten des § 44, BNatSchG im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger 

erheblicher wirtschaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, 

einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 

maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 

einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 

gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht 

verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter 

gehende Anforderungen enthält. 

Eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Bestimmungen ist damit an sehr enge 

Vorgaben gebunden und kann in den meisten Fällen nicht erlangt werden. Für die 

Bauleitplanung sind Ausnahmen nicht vorgesehen.  

Einem Antrag auf eine Befreiung nach § 67 (2) BNatSchG kann nur stattgegeben werden, 

Ăwenn die Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung 

führen würdeñ. 

Im B-Plan / VEP ist der Hinweis aufzunehmen, dass bei späteren Genehmigungen für den 

Fall, dass planungsrelevante Arten vorkommen bzw. sich eingestellt haben, eine Ausnahme 

nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zu beantragen sein kann. Dies gilt z. B. dann, wenn über einen 

längeren Zeitraum die Flächen des Plangebietes nicht bebaut werden oder Rohbauten 

verbleiben.  
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Im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes gelten die Tierarten der beiden Schutzkategorien 

gesetzlich geschützt sowie auch alle weiteren Tiere als schützenswert. Entsprechend dem 

Schutzstatus gilt es Konflikte mit den Verbotstatbeständen strikt zu vermeiden und die 

sonstigen Arten mit Achtsamkeit zu betrachten, auch im Hinblick auf präventive Maßnahmen. 

2.2 Methodik zur ASP 

Die Artenschutzrechtliche Prüfung ist in NRW in drei Prüfstufen zu gliedern: die Vorprüfung 

(Stufe I), die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände (Stufe II) und das 

Ausnahmeverfahren (Stufe III). 

Die Prüfstufe I wird hier unter Kapitel 4 abgehandelt. Die Einzelschritte dieser Prüfstufe sind 

in Abb. 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: ASP Prüfstufe I (Quelle: MKUNLV U. FÖA LANDSCHAFTSPLANUNG GMBH 2017: Methodenhandbuch 
zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen - Bestandserfassung und Monitoring). 

Aus den Ergebnissen der Vorprüfung ergibt sich, ob die Prüfstufe II durchgeführt werden 

muss und wenn ja in welchem Untersuchungsumfang. Anhand gezielter Bestands-

erfassungen wird ermittelt, welche Arten und welche Individuenzahlen von dem Vorhaben 
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tatsächlich betroffen sind. Zur Erfassung der verschiedenen Artengruppen soll sich nach 

Anhang 2 des Methodenhandbuchs zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen 

(MKULNV u. FÖA Landschaftsplanung GmbH 2017) gerichtet werden.  

Anhand dieser Erkenntnisse gilt es, Vermeidungsmaßnahmen und ggf. vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen und ein Risikomanagement zu konzipieren. Ist es trotz der 

Maßnahmen zu erwarten, dass für bestimmte Arten gegen die artenschutzrechtlichen 

Verbote verstoßen wird, so werden in Stufe III die Voraussetzungen für ein 

Ausnahmeverfahren (zwingende Gründe, Alternativlosigkeit, Erhaltungszustand, siehe 

Kapitel 2.1) geprüft. 
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3.0 Lage des Plangebiets und Vorhabenkonzept 

Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand von Korschenbroich direkt südlich der L381 

(Friedrich-Ebert-Straße) und der Bahnlinie Mönchengladbach-Neuss (siehe Abb. 2 und 3). 

Das Plangebiet wird im Landschaftsplan des Rhein-Kreises Neuss als Innenbereich (keine 

Zielsetzungen im Landschaftsplan) ausgewiesen.  

Schutzausweisungen für Natur und Landschaft gibt es im Bereich des B-Plans nicht. Das 

Landschaftsschutzgebiet ĂRadebroicher Busch / Hoppbruchñ liegt etwa 140 m südöstlich. In 

ca. 1,5 km s¿dwestlicher Entfernung beginnt das NSG ĂHoppbruchñ. Das nªchste FFH-

Gebiet (ĂIlvericher Altrheinschlingeñ) liegt nºrdlich von Meerbusch in etwa 13 km Entfernung. 

Der Bebauungsplanentwurf (Abb. 4) zeigt die geplante Nutzung mit Wohnbebauung. 
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Abbildung 2: Lage des Plangebiets im Raum (Bezirksregierung Köln 2018: www.tim-online.nrw.de, ohne Maßstab) 

Korschenbroich 

L381 








































